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Angaben  
 

131. Dieser Standard fordert keine besonderen Angaben über andere langfristig fällige Leistungen an 

Arbeitnehmer, jedoch können solche Angaben nach Maßgabe anderer International Accounting 

Standards erforderlich sein, so z. B., wenn der mit diesen Leistungen verbundene Aufwand nach 

Umfang, Art oder Häufigkeit des Auftretens so wesentlich ist, dass seine Angabe für eine Erläuterung 

der Ertragskraft des Unternehmens in der Periode von Bedeutung ist (siehe IAS 8, Periodenergebnis, 

grundlegende Fehler und Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden). In den Fällen, in 

denen dies nach IAS 24, Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und 

Personen, verlangt ist, hat das Unternehmen Informationen über andere langfristig fällige Leistungen 

für Personen in Schlüsselpositionen des Managements zu geben. 


